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•  Bekanntmachung der Allgemeinver�ügung zum Schutz 
gegen die Ge�lügelpest vom 09. März 2021

•  Bekanntmachung der Allgemeinver�ügung zum Schutz 
gegen die Ge�lügelpest vom 09. März 2021

Allgemeinver�ügung
 zum Schutz gegen die Ge�lügelpest

vom 09. März 2021

Vollzug tierseuchenrechtlicher Maßnahmen zum Schutz vor der 
Ge�lügelpest; Au�stallung von Ge�lügel und Einhaltung von Bi-
osicherheitsmaßnahmen in einem �estgelegten Gebiet zu präven-
tiven Zwecken 

Au�grund 

•  § 13 der Verordnung zum Schutz gegen die Ge�lügelpest (Ge�lü-
gelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 
Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665) i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 
1 des Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in der Fassung der Be-
kanntmachung  vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938),

•  § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheitsgesetzes (Tier-
GesG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2018 (BGBl. I S. 1938),

•   § 6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Ge�lügelpest 
(Ge�lügelpest-Verordnung) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665),

•  § 4 der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. März 2020 (BGBl. I S. 1170) i.V.m. § 7 
Abs. 6 der Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665),

•   Art. 6 und Art. 7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstra�-
recht und das Verordnungsrecht au� dem Gebiet der ö��entlichen 
Sicherheit und Ordnung (Landesstra�- und Verordnungsgesetz – 
LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 
1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I (Art. 1–62), das zuletzt 
durch § 2 des Gesetzes vom 27. April 2020 (GVBl. S. 236) geändert 
worden ist und Art. 3 Abs. 2 des Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetz (GDVG) vom 24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, 
BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 
2020 (GVBl. S. 370) geändert worden ist,

erlässt das Landratsamt Weilheim-Schongau �olgende

A l l g e m e i n v e r � ü g u n g :

1.  Für alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Ge�lügel im 
Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Ge�lügelpest-Verordnung (hierun-
ter �allen: Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, 
Lau�vögel, Wachteln, Enten und Gänse, die in Ge�angenscha�t 
au�gezogen oder gehalten werden) im Gebiet des Landkreises 
Weilheim-Schongau halten, wird eine Au�stallung des Ge�lügels 
angeordnet:

1.1. in geschlossenen Ställen oder
1.2.  unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, nach oben 

gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und einer gegen 
das Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung be-
stehen muss. 

2.  Halter von Ge�lügel mit einem Bestand bis einschließ-
lich 100 Stück Ge�lügel im Landkreis Weilheim-
Schongau haben im Bestandregister nach § 2 Abs. 2 
Ge�lügelpest-Verordnung ergänzende Au�zeichnungen über 
die Anzahl der pro Werktag verendeten Tiere zu machen.
Halter von Ge�lügel mit einem Bestand bis einschließlich 1.000 
Tieren im Landkreis Weilheim-Schongau haben nach § 2 Abs. 2 
Ge�lügelpest-Verordnung ergänzende Au�zeichnungen über die 
Gesamtzahl der gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu �ühren.

3.  Halter von Ge�lügel im Landkreis Weilheim-Schongau bis ein-
schließlich 1.000 Stück Ge�lügel haben sicherzustellen, dass

 a)  die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sons-
tigen Standorte des Ge�lügels gegen unbe�ugten 
Zutritt oder unbe�ugtes Be�ahren gesichert sind,
die Ställe oder die sonstigen Standorte des Ge�lügels von be-
triebs�remden Personen nur mit betriebseigener Schutzklei-
dung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und dass 
diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzkleidung nach 
Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts des Ge�lügels 
unverzüglich ablegen,

b)   Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und 
desin�iziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch unver-
züglich unschädlich beseitigt wird,

c)   nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Ge�lügel die dazu 
eingesetzten Gerätscha�ten und der Verladeplatz gereinigt und 
desin�iziert werden und dass nach jeder Ausstallung die �rei ge-
wordenen Ställe einschließlich der dort vorhandenen Einrich-
tungen und Gegenstände gereinigt und desin�iziert werden,

d)  betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 
1 und 2 der Viehverkehrsverordnung unmittelbar nach Ab-
schluss eines Ge�lügeltransports au� einem be�estigten Platz 
gereinigt und desin�iziert werden,

e)  Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätscha�ten, die in der 
Ge�lügelhaltung eingesetzt und

  aa)  in mehreren Ställen oder 
  bb) von mehreren Betrieben gemeinsam
   benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen 

Stall oder, in den Fällen des Buchstaben b, im abgebenden Be-
trieb vor der Abgabe gereinigt und desin�iziert werden,

� )   eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämp�ung durchge�ührt 
wird und hierüber Au�zeichnungen gemacht werden,

g)  der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur 
Au�bewahrung verendeten Ge�lügels nach jeder Abholung, 
mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und desin�iziert 
wird oder werden,

h)  eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände 
sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen der Klei-
dung und zur Desin�ektion der Schuhe vorgehalten wird.

4.  Ausstellungen, Märkte und Schauen sowie Veranstaltungen ähn-
licher Art, bei denen Ge�lügel und gehaltene Vögel anderer Arten 
als Ge�lügel verkau�t, gehandelt oder zur Schau gestellt werden, 
sind im Landkreis Weilheim-Schongau verboten.

5.  Für Wildvögel im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 7 Ge�lügelpest-Ver-
ordnung (hierunter �allen: Hühnervögel, Gänsevögel, Grei�vögel, 
Eulen, Regenp�ei�erartige, Lappentaucherartige oder Schreitvö-
gel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im gesamten Landkreis 
Weilheim-Schongau.

6.  Die so�ortige Vollziehung der in den Nummern 1 bis 5 des Tenors 
getro��enen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) angeordnet.

7.  Die Allgemeinver�ügung des Landratsamtes Weilheim-Schongau 
zum Schutz gegen die Ge�lügelpest vom 01.02.2021 wird mit Ab-
lau� des 10.03.2021 au�gehoben.

8. Kosten werden nicht erhoben.
9.  Diese Allgemeinver�ügung wird ö��entlich bekannt gegeben durch 

ortsübliche Bekanntgabe ihres Tenors und Angabe der Einse-
hungsmöglichkeiten.

10.  Diese Allgemeinver�ügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe 
in Kra�t.

Hinweise

1.  Gemäß Art. 39 Abs. 2 Nr. 5 Bay VwV�G ist die Begründung einer 
Allgemeinver�ügung, welche ö��entlich bekanntgegeben wird, ent-
behrlich.

2.  Die Allgemeinver�ügung und ihre Begründung kann von jeder-
mann in Bayern, der als Betro��ener der Ver�ügung in Betracht 
kommt, während der allgemeinen Dienstzeiten im Dienstgebäude 
des Landratsamtes, Veterinäramt Weilheim, Stainhartstraße 7, 
82362 Weilheim, Zimmer 019, nach tele�onischer Terminverein-
barung und unter Einhaltung der geltenden in�ektionsschutz-
rechtlichen Vorgaben, eingesehen werden.

3.  Au� die Vorgaben gem. § 3 und § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Ge�lügelpest-
verordnung hinsichtlich der allgemein geltenden Vorgaben zur 
Fütterung und Tränkung sowie zur Früherkennung bei gehäu�ten 
Verlusten wird hingewiesen.

4.  Es wird emp�ohlen, die tierseuchenrechtlich er�orderliche Zu-
lassung von Ge�lügel händlern anhand der Vorlage der entspre-
chenden Zulassungsbescheide vor der Bestellung von Ge�lügel 
durch den Tierhalter zu überprü�en. Alternativ ist die Liste  der 
�ür den innergemeinscha�tlichen Handel zugelassenen Ge�lügel-
betriebe im   Internet abru�bar unter: https://tsis.�li.de/Global-
Temp/202101280952127737.pd�

5.  Nach § 26 Abs. 1 der Viehverkehrsverordnung sind Halter von 
Hühner, Enten, Gänsen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, 
Truthühnern, Wachteln oder Lau�vögeln verp�lichtet, dies der zu-
ständigen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines 
Namens, seiner Anschri�t und der Anzahl der im Jahresdurch-
schnitt voraus-sichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nutzungsart und 
ihres Standortes bezogen au� die jeweilige Tierart mitzuteilen.

6.  Ordnungswidrig i. S. d. des § 64 der Ge�lügelpest-Verordnung, § 
46 ViehVerkV und des § 32 Abs. 2 Nr. 4 des TierGesG handelt, 
wer vorsätzlich oder �ahrlässig dieser Allgemeinver�ügung zuwi-
derhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 30.000 Euro geahndet werden.

7.  Es können von der zuständigen Behörde nach § 13 Abs. 3 Ge�lü-
gelpest-Verordnung Ausnahmen von der in dieser Ver�ügung an-
geordneten Au�stallungsp�licht genehmigt werden, soweit

 1.  eine Au�stallung wegen der
  a) bestehenden Haltungsverhältnisse nicht möglich oder
  b) eine artgerechte Haltung erheblich beeinträchtigt ist,
 2.  sichergestellt ist, dass der Kontakt zu Wildvögeln au� andere 

Weise wirksam unterbunden wird und
 3.  sonstige Belange der Tierseuchenbekämp�ung nicht entgegen-

stehen. 
8.    Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur Früher-

kennung im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Ge�lügelpest-Verord-

nung an den Landesuntersuchungseinrichtungen sind kosten�rei.
9.  Bitte beachten Sie hierzu auch das au� der Internetseite des Land-

ratsamtes Weilheim-Schongau unter Veterinäramt / aktuelle In�or-
mation zur Vogelgrippe verö��entlichte

 •  Merkblatt Schutzmaßnahmen gegen die Ge�lügelpest in Klein-
haltungen des Friedrich-Loe��ler-Institut (FLI).

Rechtsbehel�sbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
erhoben werden.  
Da�ür stehen �olgende Möglichkeiten zur Ver�ügung:

a)  Schri�tlich oder zur Niederschri�t
Die Klage kann schri�tlich oder zur Niederschri�t des Urkundsbeamten 
der Geschä�tsstelle erhoben werden. Die Anschri�t lautet:

Bayerisches Verwaltungsgericht in München 
Postfachanschrift: Post�ach 20 05 43, 80005 München 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München.

b)   Elektronisch
Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in München 
auch elektronisch nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden Bedingungen 
erhoben werden.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen 
angegeben, der ange�ochtene Bescheid soll in Abschri�t beige�ügt wer-
den. Der Klage und allen Schri�tsätzen sollen bei schri�tlicher Einrei-
chung oder Einreichung zur Niederschri�t Abschri�ten �ür die übrigen 
Beteiligten beige�ügt werden.  

Hinweise zur Rechtsbehel�sbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehel�s per ein�acher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und ent�altet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere In�ormatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehel�en entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
Wegen der Anordnung der so�ortigen Vollziehung (Nr. 6 des Te-
nors des Bescheides) hat die Klage gegen den Bescheid keine
au�schiebende Wirkung (§ 80 Abs. 4 Satz 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung / VwGO) Au� Antrag kann die au�schiebende 
Wirkung einer Klage ganz oder teilweise angeordnet werden  
(§ 80 Abs. 5 VwGO). Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht Mün-
chen, Bayerstraße 30, 80335 München, einzureichen.

Kra�t Bundesrechts wird in Prozessver�ahren vor den Verwaltungsge-
richten in�olge der Klageerhebung eine Ver�ahrensgebühr �ällig.  

Weilheim, den 09.03.2021 
Landratsamt Weilheim-Schongau 
Veterinäramt / Amt �ür Verbraucherschutz 

gez. 
Jens Lewitzki 
Veterinärdirektor
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